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ADgabe oder Hnanzierung von
Hilfsmitteln
Eine neue Aufgabe
der Stiftung Für das Alter

Eine erfreuliche Neuerung
Das Problem einer verbesserten Regelung
der Abgabe oder Finanzierung von Hilfsmit-
teln für betagte Invalide, also für Frauen,
welche das 62. Altersjahr bzw. für Männer,
welche das 65. Altersjahr zurückgelegt ha-
ben, ist nicht neu. Was seit dem Bestehen
der eidgenössischen Invalidenversicherung
im Jahr 1960 selbstverständlich ist, nämlich
jüngere Invalide in erster Linie durch die
Finanzierung von Hilfsmitteln wieder in den
Arbeitsprozess eingliedern zu können, hat
sich im Rahmen der AHV bisher noch nicht
verwirklichen lassen. Wohl kennen wir An-
sätze einer Finanzierung von Hilfsmitteln
etwa durch eine Abzugsberechtigung bei den
Ergänzungsleistungen. Doch ist diese Mög-
lichkeit in zweifacher Hinsicht beschränkt:
Sie gilt lediglich für wirtschaftlich schwä-
chere Betagte, und ausserdem können längst
nicht alle Hilfsmittel, welche der Betagte für
die Ausübung seiner Lebensgewohnheiten
braucht, bezahlt werden.
Es trifft zweifellos zu, dass mit dem Aelter-
werden die Gebrechen zunehmen, ohne dass

man deswegen gleich von einer eigentlichen
Invalidität zu sprechen braucht. Z. B. nimmt
das Gehör ab, die Augen werden schlechter,
Fortbewegung oder Bücken werden be-
schwerlich. Durch entsprechende Hilfsmittel
wäre es in vielen Fällen ein Leichtes, diesen
kleinen Gebrechen zu begegnen und die be-
stehenden Mühen mehr oder weniger wieder
zu erleichtern. — Es ist deshalb sicherlich

" ein Fortschritt, dass anlässlich der letzten,
der achten AHV-Revision, auf den 1. Januar
1973 beschlossen wurde, zwar keinen Rechts-
ansprach im AHV-Gesetz für die Finan-
zierung von Hilfsmitteln zu verankern, aber
der Stiftung Für das Alter/Pro Senectute er-
hebliche zweckgebundene Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Es handelt sich um maximal
drei Millionen Franken, die es einem erwei-
terten Bezügerkreis ermöglichen, sich seine

Hilfsmittel ganz oder teilweise finanzieren
zu lassen oder auch auszuleihen.
Bevor auf einige wesentliche Punkte dieser

Regelung hingewiesen werden soll, darf mit
Genugtuung vermerkt werden, dass das Ver-
fahren für die Finanzierung von Hilfsmitteln
bewusst möglichst einfach gestaltet wurde.
Im Gegensatz zur eidgenössischen Invaliden-
Versicherung wird mit keinem eigentlichen
Invaliditätsbegriff operiert, der ja erfüllt sein

muss, um Leistungen dieses Versicherungs-
zweiges zu erhalten. Auch sind keine lang-
wierigen Abklärungen durch regionale IV-
Kommissionen zu erwarten. Die bestehen-
den regionalen Beratungs- und Fürsorgestel-
len der Stiftung sollen gemeinsam mit priva-
ten oder öffentlichen Stellen der Behinder-
tenhilfe, wie der Vereinigung Pro Infirmis,
dem Bund Schweizerischer Schwerhörigen-
vereine, sowie — bei Bedarf — der Aerzte-
schaft Gewähr für eine schnelle Abwicklung
der Finanzierungsgesuche bieten. In diesem

Zusammenhang darf auch darauf hingewie-
sen werden, dass die neu der Stiftung vom
Bund übertragene Aufgabe insofern bedeu-
tend ist, als doch die Erfahrungen der Stif-
tungsorgane massgeblich dazu dienen kön-
nen, ob und in welcher Weise in einem spä-
teren Zeitpunkt ein eigentlicher Rechtsan-
sprach in das AHV-Gesetz aufgenommen
werden kann.

Was bietet die neue Regelung?
Wie eingangs erwähnt, ist der Kreis der «Be-

zugsberechtigten» weit über die Bedürftig-
keit hinaus gesteckt worden. So können
auch Betagte in guten finanziellen Verhält-
nissen in den Genuss von Hilfsmitteln kom-
men. Die Einkommensgrenze bzw. das Ver-
mögen sind bei dieser Regelung grosszügig
gesteckt worden: Anmeldungsberechtigt sind

Einzelpersonen mit einem jährlichen wehr-
steuerpflichtigen Einkommen von 20 000

Franken sowie Ehepaare mit einem jährli-
chen wehrsteuerpflichtigen Einkommen von
30 000 Franken. Das Vermögen wird, soweit
es bei Alleinstehenden 35 000 Franken und
bei Ehepaaren 50 000 Franken übersteigt,



Ro/Zr/üü/c ««ü Rörappara/e gekören ZM de« //«a«z/cr«ng.yZ>erecküg/e« Rü/jmüff?/« (TO/CM W/n/zki)

zu einem Fünfzehntel als Einkommen ange-
rechnet.
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen
einer Finanzierung der Hilfsmittel zur Fort-
bewegung, Kontaktpflege und Selbstsorge
einerseits und von Hilfsmitteln für die Aus-
Übung einer Tätigkeit bzw. für die Tätigkeit
des Betagten in seinem Aufgabenbereich.
Beispielsweise können im Rahmen he/der
Kategorien von Hilfsmitteln finanziert wer-
den:

— KünstZic/ze G/Zeder m/t Zubehör (Prothe-
sen aller Art)

— Stütz- und Fü/irwttgsapparate
(Bein- und Armapparate)

— Orthopäd/jc/tes Schuhwerk
— //d/sm/tte/ /ür S/rmesorgane

(Hörapparate)
— h/d/sm/fte/ /ür dus tügh'che Lehen (wie

Fahrstühle, Biindenführhunde, Sprach-
hilfegeräte).

Ausserdem können die dum/t verbundenen
Mehrkosten, wie GehraMchRra/n/ng, Zube-
hör, Reparaturen sowie Betriebs- und t/n-
terha/tskosten ebenfalls finanziert werden.
Die Kosten der ürzth'chen t/ntersuchungen
oder zusützüchen Begutachtungen durch wei-
tere Spezialstellen der Invalidenhilfe gelten
ebenfalls als finanzierungsberechtigt.
Was nicht erfasst wird
Bei der Betrachtung einiger wesentlicher Fi-
nanzierungsmerkmale ist — aus der Sicht
der Stiftung — auch auf eine negative Seite
hinzuweisen. Der betagte Invalide wird im
Hinblick auf seine Bedürfnisse dem jiinge-

ren Invaliden gleichgestellt. Dabei sind wir
der Meinung, dass Betagte oft andere Hilfs-
mittel benötigen als Invalide. Während bei
der IV bekanntlich die Eingliederung ins
Erwerbsleben im Vordergrund steht, sollte
beim Betagten vor allem für die Eingliede-
rung in die Gesellschaft, unter grösstmögli-
eher Unabhängigkeit von jeglicher Pflege,
gesorgt werden. So können bedauerlicher-
weise die im Alter häufigen Coxarthrose-
Operationen nicht im Rahmen der Hilfsmit-
tel finanziert werden. Ausserdem sind wich-
tige Hilfsmittel für das tägliche Leben, wie
Stöcke, Krücken, Behelfe zum Ankleiden,
Essen, zur Körperpflege und zum Schreiben
und Lesen lediglich zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Auf-
gabenbereich der Betagten finanzierungsbe-
rechtigt.

Das praktische Vorgehen
Die Anmeldung erfolgt auf einem besonde-

ren, einfachen Formular. Dieses ist bei un-
seren regionalen Beratungsstellen zu bezie-

hen, die ausserdem alle weiteren Auskünfte
geben können.
Schliesslich sei auch auf das kürzlich vom
Bundesamt für Sozialversicherung herausge-
gebene Merkblatt über die Abgabe oder Fi-
nanzierung von Hilfsmitteln für Betagte hin-
gewiesen, das sowohl bei den kantonalen
AHV-Ausgleichskassen als auch bei den

Beratungs- und Fürsorgestellen der Stiftung
Für das Alter erhältlich sind. Darin sind

u. a. die Adressen sämtlicher Beratungsstel-
len aufgeführt. Dr. Zur. t/Zr/ck Brau«
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